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Bebauungsplan 
»Rhede G33«                                                      -Vorentwurf-
        

Rechtsgrundlagen
· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist.

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 
worden ist.

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) vom  21. Juli 
2018 (GV. NRW. 2018 S. 421), die zuletzt  durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. September 
2021 (GV. NRW. S. 1086) geändert worden ist.

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176) geändert worden ist.

Verfahrensvermerke

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
(gemäß § 9 BauGB i. V. m. der BauNVO und der PlanZVO)

1. Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 8 BauNVO) 

     Gemeinbedarfsfläche 

      Zweckbestimmung »Feuerwehr«

     Gewerbegebiet

2. Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 18 und 19 BauNVO) 

z.B. 0,8      Grundflächenzahl

z.B. GHmax 42,0 Höhe baulicher Anlagen in Metern über Normalhöhennull als Höchstmaß

3. Bauweise, Baugrenzen 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

     Baugrenze

4. Öffentliche Verkehrsfläche 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

     Straßenbegrenzungslinie

     öffentliche Verkehrsfläche

     Zu- und Ausfahrtsbereiche

     
 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    ##Titel##

6. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und deren Zufahrten
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

  Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)  

                       
7. Sonstige Planzeichen

     Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 
     BauGB)

                                        

II. BESTANDSDARSTELLUNGEN
(ohne Festsetzungscharakter) 

     Gebäude

     Flurstücksgrenze

z.B. 731      Flurstücksnummer

 91.06      Höhenangabe in Meter über NHN

     Einzelbaum

     Bemaßung

     Vorgeschlagener Standort Gebäude

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
(gemäß § 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 und 8 BauNVO)

1.1 Gemeinbedarfsflächen »Feuerwehr«
Die festgesetzte Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung »Feuerwehr« dient der 
Unterbringung eines Feuerwehrgerätehauses und ergänzender Nutzungen. Allgemein zulässig 
sind dementsprechend Gebäude und Anlagen der Freiwilligen Feuerwehr.

1.2 Gewerbegebiet
1.2.1  In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind die gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen   

Nutzungen unzulässig:
  - Tankstellen

 - Anlagen für sportliche Zwecke

1.2.2 In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind alle gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise   
zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2.3 In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe und -läden als Unterart des 
Begriffs »Gewerbebetriebe aller Art« gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO mit 
Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher unzulässig. 

Verkaufsflächen für den Verkauf an Endverbraucher können ausnahmsweise gemäß § 31 Abs. 1 
BauGB zugelassen werden, wenn 

-  die angebotenen Sortimente nicht in der folgenden Liste der zentrenrelevanten 
    Sortimente (sog. »Rheder Liste«) enthalten sind, 
-  die Verkaufsfläche dem Gewerbebetrieb räumlich angegliedert ist und als dessen 
    Bestandteil erkennbar ist und, 
-   wenn die Verkaufsfläche der Betriebsfläche des Gewerbebetriebes untergeordnet ist.

Liste der zentrenrelevanten Sortimente (sog. »Rheder Liste«):

1.2.4 In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind gemäß § 1 Abs. 5 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO     
Betriebsbereiche im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG bzw. Anlagen, in denen entsprechende 
Mengen gefährlicher Stoffe eingesetzt werden und die aufgrund dessen unter den 
Geltungsbereich der 12. BImSchV (Störfallverordnung) fallen, unzulässig. 

1.3 Gliederung des Gewerbegebietes
Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO wird das Gewerbegebiet nach der Art der Betriebe und 
Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften eingeschränkt.

In dem Gewerbegebiet GE sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse I - VII, Anlagen- 
undBetriebsarten 1 - 221 (Lfd. Nummer der Abstandsklasse) unzulässig.

In dem Gewerbegebiet GE sind Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII - höheres 
Abstandserfordernis - oder Betriebe und Anlagen mit gleichem bzw. ähnlichem 
Emissionsverhalten ausnahmsweise zulässig, wenn durch Gutachten nachgewiesen wird, dass 
das Vorhaben in Bezug auf den Immissionsschutz unbedenklich ist.

In dem Gewerbegebiet GE sind die mit * gekennzeichneten Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklassen V - VII ausnahmsweise zulässig, wenn durch Gutachten nachgewiesen wird, 
dass das Vorhaben in Bezug auf den Immissionsschutz unbedenklich ist.

Es wird die Abstandsliste des Abstandserlasses 2007 zugrunde gelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 - 20 BauNVO)

2.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH)  wird gemessen in Metern über Normalhöhennull 
(NHN) und sind der Planzeichnung zu entnehmen.

2.2 Die Gebäudehöhe wird definiert als oberster Gebäudeabschluss (Dachfirst bei geneigten 
Dächern / Attika bei Flachdächern).

2.3 Die angegebenen NHN-Höhen beziehen sich auf das aktuell gültige Deutsche Haupthöhennetz 
2016 (DHHN 2016). 

2.4 In dem Gewerbegebiet ist eine Überschreitung der Gebäudehöhen um bis zu 3,0 m durch 
technische Einrichtungen wie Schornsteine, Filter- und Antennenanlagen zulässig. Diese 
technischen Anlagen dürfen jeweils auf bis zu 30 % der jeweiligen Gebäudedachflächen errichtet 
werden.

2.5 Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind allgemein auf den Dachflächen zulässig (unter 
Beachtung der örtlichen Bauvorschrift Nr. 6.2.) und werden nicht auf die maximal zulässige 
Gebäudehöhe angerechnet.

3. Stellplätze
(gem. § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. §§ 12, 14, 20 u. 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nicht überdachte Stellplätze, überdachte 
Stellplätze (Carports) und Garagen (ausgenommen Fahrradgaragen) nur in den entsprechend 
zeichnerisch festgesetzten Flächen und der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Davon 
ausgenommen sind Fahrradstellplätze, die im gesamten räumlichen Geltungsbereich zulässig 
sind.

4. Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind je Grundstück Zufahrten in Summe von max. ## m 
Breite zulässig. Es sind maximal zwei Zufahrten pro Grundstück zulässig.

5. Ver- und Entsorgung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und 
telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

6.1 Niederschlagswasserversickerung
  Im Plangebiet sind Feuerwehrumfahrungen und -aufstellflächen sowie PKW-Stellplätze aus 

wasserdurchlässigen Materialien (Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Rasengittersteine, 
Schotterrasen, Drainagepflaster o.ä.) anzulegen, sofern keine wasserrechtliche Belange entgegenstehen.

6.2 Dacheindeckungen
Zur Verwendung einer Gewässer- oder Bodenbelastung sind Dacheindeckungen aus nicht beschichtetem 
und nicht wetterbeständigem Metall nicht zulässig.

6.3 Dachflächenentwässerung 
Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf dem eigenen Grundstück zu 
versickern, sofern keine wasserrechtlichen Belange entgegenstehen.

7. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir- 
kungen und Gefahren im Sinne des Bundes-Immissions- 
schutzgesetzes 
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Wird bei Bedarf im weiteren Verfahren ergänzt.

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

8.1 Gehölzpflanzungen
Es ist je angefangene 1.000 m2 Gewerbefläche mindestens ein Baum oder eine 
Strauchgruppe auf dem Grundstück zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Für die 
Anpflanzung sind heimische, standortgerechte und klimaangepasste Gehölze der Qualitäten 
Hochstamm, Stammumfang 14 - 16 cm, 3x verpflanzt bzw. Strauch, 2x verpflanzt zu verwenden. 
Ausfall ist durch Neupflanzungen mit gleichwertiugen Gehölzen zu ersetzen.

Für die Baumscheiben von Bäumen sind unversiegelte Flächen von mind. 9 m2 im 
Stammbereich der Bäume offen zu halten und vor Bodenverdichtung zu schützen.

Sträucher - IStr 2xv (60/80, 80/100, 100/150)

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus spec. Weißdorn
Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen
Frangula alnus Faulbaum
Ilex auqifolium Stechpalme
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus carthartica Kreuzdorn
Ribes rubrum Rote Johabbisbeere
Rosa canina Hundsrose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Schneeball

Bäume II. Ordnung - HAST, StU 14/16 bzw. Hei (150/175)

Acer campestre Feldahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hängebirke
Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Zitterpappel
Prunus padus Traubenkrische
Prunus avium Vogelkirsche
Salix aurita Ohr-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Salix cinera Grau-Weide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aucuparia Eberesche

Bäume I. Ordnung - HAST, StU 14/16

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Hängebirke
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Eberesche
Quercus petrea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllus Sommerlinde
Ulmus glabra Berg-Ulme
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme

8.2 Dachbegrünung
Im Plangebiet sind Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer (< 15° Dachneigung) dauerhaft 
mindestens extensiv mit einer Substratdicke von mindestens 10 cm zu begrünen. 
Ausgenommen hiervon sind Dachflächen von Produktions- und/oder Lagerhallen.

IV. Örtliche Bauvorschriften
(gemäß § 89 BauO NRW)

1. Werbeanlagen
In dem festgesetzten Gewerbegebiet sind Werbeanlagen an Gebäuden bzw. baulichen Anlagen, 
die keine Gebäude sind (Schornsteine, Pylone, etc.) zulässig, wenn die Objektkante der 
Werbeanlagen die festgesetzte Gebäudehöhe nicht überschreitet. Bewegliche, blinkende, 
reflektierende oder lichtwechselnde Werbeanlagen sind unzulässig.

2. Solaranlagen
Bei Flachdächern (Dachneigung < 10 Grad) müssen aufgeständerte Solaranlagen auf allen 
Seiten einen Abstand zu den Gebäudekanten von mindestens 0,8 m einhalten.

3. Gestaltung der unbebauten Flächen
Eine Versiegelung der Frei- und Pflanzflächen ist unzulässig. Ausgenommen sind notwendige 
Zuwegungen.

V. Hinweise

1. Artenschutz
(Unbeabsichtigte) Verletzungen oder Tötungen von potenziell vorkommenden "Allerweltsvogelarten" können 
durch eine Baufeldfreimachung außerhalb der Vogelbrutzeit (01. März bis 30. September) vorsorglich vermieden 
werden. Zu beachten ist, dass gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG Baumfällungen und Gehölzrodungen 
grundsätzlich nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. 
Februar zulässig sind.
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Übersichtsplan
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Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Rhede hat am 
____________________ beschlossen, den 
Bebauungsplan aufzustellen (§ 2 Abs. 1 BauGB)

Rhede, den                                           
  Der Bürgermeister

Im Auftrag:

Der Beschluss des Rates der Stadt Rhede vom 
_______________ über die Aufstellung des 
Bebauungsplanes wurde am ____________  
ortsüblich bekannt gegeben.

Rhede, den 
Der Bürgermeister

Im Auftrag:

Beteiligung der Behörden und der 
Öffentlichkeit

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB wurde durchgeführt vom 
____________ bis ______________ .
Ortsübliche Bekanntmachung am 
________________ .
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde durchgeführt vom _______________ bis 
__________________ .

Rhede, den
Der Bürgermeister

Im Auftrag:

Öffentliche Auslegung

Dieser Plan hat im Entwurf einschließlich der 
Begründung vom ___________________ in der 
Zeit
vom ______________ bis ______________ 
öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die öffentliche Auslegung wurde am 
___________________ ortsüblich 
bekanntgemacht.

Rhede, den 
Der Bürgermeister

Im Auftrag: 

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Rhede hat den Bebauungsplan in 
seiner Sitzung am ___________________ als 
Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB).

Rhede, den
Der Bürgermeister

Im Auftrag:

Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt 
Rhede vom _____________________ wurde am
________________ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Rhede, den 
Der Bürgermeister

Im Auftrag: 
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